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Regierungsratsbeschluss 
  

RRB Nr.: 265/2020 

Datum RR-Sitzung: 13. März 2020 

Direktion: Finanzdirektion 

Geschäftsnummer: 2020.FINPA.237 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

  

Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) – Verlängerung und Erweiterung der vorsorglichen  

personalrechtlichen Massnahmen betreffend die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung 

des Kantons Bern 

Mit Beschluss vom 4. März 2020 (RRB 190/2020) hat der Regierungsrat betreffend die Ausbreitung des 

Coronavirus (COVID-19) – gestützt auf Art. 156 Abs. 2 der Personalverordnung (PV; BSG 153.011.1) – 

befristet bis zum 31. März 2020 verschiedene vorsorgliche personalrechtliche Massnahmen für die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung des Kantons Bern getroffen. Aufgrund der sich in der Schweiz 

weiter verschärfenden allgemeinen Situation beschliesst der Regierungsrat auf Antrag der Finanzdirek-

tion Folgendes: 

 

1) Die mit RRB 190/2020 vom 4. März 2020 beschlossenen personalrechtlichen Massnahmen wer-

den befristet bis zum 30. April 2020 verlängert und wie folgt ergänzt: 

 Bezahlte Kurzurlaube gemäss Ziffer 4 und 5 von RRB 190/2020 können durch die Amtsvorstehe-

rinnen und Amtsvorsteher neu bis maximal 30. April 2020 bewilligt werden. 

 Bezahlte Kurzurlaube gemäss Ziffer 5 von RRB 190/2020 können durch die Amtsvorsteherinnen 

und Amtsvorsteher ebenso bewilligt werden, wenn wegen des Coronavirus – und auf Anordnung 

der zuständigen Stellen hin – der Unterricht an öffentlichen oder privaten Schulen ausfällt und 

deshalb eigene oder im gleichen Haushalt lebende Kinder durch die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter betreut werden müssen. 

 

2) Die Justizleitung, die Finanzkontrolle, die Datenschutzaufsichtsstelle, die Parlamentsdienste, die Uni-

versitätsleitung sowie die Rektorate der Berner Fachhochschule und der Pädagogischen Hochschule 

werden eingeladen, die entsprechenden personalrechtlichen Massnahmen in ihren Organisationsein-

heiten bedarfsgerecht zu regeln und umzusetzen. 
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 Im Namen des Regierungsrates 

  

 

 

  

 Christoph Auer 

Staatsschreiber 

 
Verteiler 

‒ Alle Direktionen 

‒ Justizleitung 

‒ Finanzkontrolle  

‒ Datenschutzaufsichtsstelle 

‒ Parlamentsdienste 

‒ Universitätsleitung 

‒ Rektorate der Berner Fachhochschule und der Pädagogischen Hochschule 

 

Beilage 

‒ RRB 190/2020 vom 4. März 2020 «Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) – Vorsorgliche personalrechtliche Massnahmen 

betreffend die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung des Kantons Bern» 


